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Bewerberinnen / Bewerber für den Bachelorstudiengang Logopädie an der SHLR müssen vor Studienbeginn 
ein Vorpraktikum nachweisen.

Dauer / Intensität

Die Tätigkeit muss gesamthaft mindestens 12 Wochen dauern. In der Regel soll die Praktikumszeit am gleichen 
Ort (auch im Ausland möglich) und mit der am Arbeitsort üblichen Arbeitszeit eines Vollpensums (100%) 
absolviert werden. Bei Teilzeitformen (mindestens 50%) muss die Gesamtdauer des Praktikums entsprechend 
verlängert werden. Das Praktikum muss bis Kalenderwoche 27 des Jahres des Studienbeginns vollständig 
abgeschlossen sein.

Mögliche Arten des Praktikums
• Praktikum im pädagogischen Bereich (u.a. Gruppenbereich mit Kindern im Vorschul- und / oder Schulalter). 

Dies kann u.a. als Klassenhilfe in Sprachheilschulen, Sonderschul- oder Erziehungsheimen erfolgen.
• Praktikum im Sozialbereich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
• Praktikum im medizinischen Bereich mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen
• Berufliche Erfahrungen im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sind gegebenenfalls 

anrechenbar (z.B. als Lehrerin / Lehrer, Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter, Physiotherapeutin / 
Physiotherapeut, Ergotherapeutin / Ergotherapeut, Pflegefachfrau / Pflegefachmann).

Zielsetzungen
• Erfahrungen sammeln im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Einzel- und 

Gruppensituation
• Beobachten der allgemeinen wie auch der sprachlichen Entwicklung und des sozialen Verhaltens
• Kennenlernen der schulischen Anforderungen in Lesen, Schreiben, Rechnen
• Erfahrungen sammeln im Umgang mit sprachlichen beeinträchtigen Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen

Berichterstattung

Die Bewerberinnen / Bewerber für den Bachelorstudiengang Logopädie an der SHLR haben der Anmeldung 
eine Bestätigung des Arbeitgebers beizulegen, aus der die Tätigkeit und der zeitliche Aufwand hervorgehen. 
Das Rektorat kann bei Bedarf Referenzen einholen.


